
1. Maßgebende Bedingungen, Vertragsschluss

1.  Für unsere Bestellungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingun-
gen. Entgegenstehende Lieferbedingungen haben keine Rechtswirksamkeit, 
auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Mit der Annahme der Be-
stellung und / oder der Lieferung erkennt der Lieferant unsere Bedingungen 
an. Individuelle Vereinbarungen (zB Rahmenlieferverträge, Qualitätssiche-
rungsvereinbarungen) und Angaben in unserer Bestellung haben Vorrang 
vor diesen Bedingungen. Handelsklauseln sind im Zweifel gem. den von der 
Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebenen Incoterms® in 
der bei Vertragsschluss gültigen Fassung auszulegen. 

2.  Werden unsere Bestellungen nicht innerhalb von 8 Tagen schriftlich bestä-
tigt, können wir von der Bestellung zurücktreten. In der Bestätigung sind Preis 
und Liefertermin anzugeben. In allen Schriftstücken ist unsere Bestellnummer 
aufzuführen. Der Lieferant hat sich genau an unsere Bestellung zu halten und 
im Falle von Abweichungen ausdrücklich darauf hinzuweisen. Gleiches gilt, 
wenn der Lieferant uns ein Angebot vorlegt.

3.  Angebote des Lieferanten sind unentgeltlich und begründen für uns keine Ver-
pflichtung.

4.  Im Rahmen der Zumutbarkeit für den Lieferanten können wir Änderungen des 
Liefergegenstandes in Konstruktion und Ausführung verlangen. Dabei sind die 
Auswirkungen, insbesondere der Mehr- u. Minderkosten sowie der Lieferter-
mine, angemessen zu regeln.

5.  Ohne unsere Zustimmung ist der Lieferant nicht berechtigt, unsere Bestellun-
gen oder Aufträge an Dritte weiterzugeben; andernfalls sind wir berechtigt, 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten sowie Schadensersatz zu 
verlangen.

II. Lieferung, Lieferzeit

1.  Unsere Vorgaben, Zeichnungen etc. sind strikt zu beachten. Bei Mehrliefe-
rungen, die das handelsübliche Maß übersteigen, behalten wir uns vor, die 
zuviel gelieferte Ware auf Kosten des Lieferanten zurückzusenden. Teilliefe-
rungen sind nur mit unserer Zustimmung zulässig.

2.  Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich und unbedingt pünktlich ein-
zuhalten. Sobald der Lieferant erkennen kann, dass ihm die Erfüllung seiner 
vertraglichen Pflichten ganz oder teilweise nicht oder nicht fristgerecht mög-
lich ist, hat er uns unter Angabe der Gründe unverzüglich davon in Kenntnis 
zu setzen und den voraussichtlichen Liefertermin bekannt zu geben.

3.  Liefert der Lieferant zur vereinbarten Zeit nicht, so haftet er für den Verzöge-
rungsschaden. Darüber hinaus können wir Schadensersatz statt der Leistung 
verlangen und / oder von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten, 
wenn wir dem Lieferanten erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder 
Nacherfüllung bestimmt haben und der Lieferant die fällige Leistung nicht oder 
nicht wie geschuldet erbringt.

4.  Ist der Verkäufer in Verzug, können wir – neben weitergehenden gesetzli-
chen Ansprüchen – pauschalierten Ersatz unseres Verzugsschadens iHv 1% 
des Nettopreises pro vollendete Kalenderwoche verlangen, insgesamt jedoch 
nicht mehr als 5% des Nettopreises der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt 
der Nachweis vorbehalten, dass ein höherer Schaden entstanden ist. Dem 
Verkäufer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass überhaupt kein oder nur ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

III. Verpackung

Die Verpackung ist zum Selbstkostenpreis zu berechnen, soweit der vereinbarte 
Preis die Verpackung nicht einschließt. Der Lieferant hat die für uns günstigste 
Verpackungsart zu wählen. Zu hoch berechnete Verpackungskosten kürzen wir. 

Bei Rücksendungen des Verpackungsmaterials an den Lieferanten ziehen wir 2/3 
der berechneten Verpackungskosten ab. Alle durch unsachgemäße Verpackung 
entstandenen Schäden gehen zu Lasten des Lieferanten. Bei Nichteinhaltung von 
Verpackungsvorschriften, z. B. Verwendung von nicht recyclebaren Verpackun-
gen, sind wir berechtigt, die dadurch entstehenden Mehrkosten von der Rech-
nung abzuziehen.

IV. Lieferort, Gefahrtragung, Versandvorschriften

1.  Falls keine anderslautende Vereinbarung getroffen worden ist, erfolgt die 
Lieferung frei Werk verzollt (DDP gemäß Incoterms® 2020) einschließlich Ver-
packung an die von uns bestimmte Adresse. Der Lieferant trägt die Gefahr 
des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der gelieferten Sache 
(Sachgefahr) bis zur Annahme der Ware durch uns oder unseren Beauftragten 
an dem Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist.

2.  Unverzüglich nach Versand hat uns der Lieferant die Versandanzeige ein-
fach zuzusenden, die die genaue Bezeichnung, unsere Bestellnummer, unsere 
Artikelnummer, die Menge, das Gewicht (brutto und netto), die Art und die 
Verpackung der Ware und des Gegenstandes enthalten muss. Wenn zu einer 
Lieferung die verlangten Versandpapiere nicht rechtzeitig zugestellt werden 
oder die oben genannten Angaben in den Versandpapieren fehlen, sodass 
die Lieferung nicht zugeordnet oder bearbeitet werden kann, so lagert die 
Ware bis zur Ankunft der Versandpapiere, bzw. der vollständigen Angaben 
auf Kosten und Gefahr des Lieferanten.

V. Abnahme

In Fällen höherer Gewalt, Streiks, Aussperrung, Katastrophen oder bei sonstigen 
Umständen, die eine termingemäße Abnahme der Lieferung verhindern und die 
wir nicht zu vertreten haben, sind wir berechtigt, unsere Abnahmeverpflichtung 
angemessen hinauszuschieben oder von der Bestellung ganz oder teilweise zu-
rückzutreten, wenn uns deren Abnahme und Verwertung unmöglich oder unzu-
mutbar wird. Den Lieferanten werden wir unverzüglich unterrichten. Diesbezügli-
che Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

VI. Rechnung, Zahlung

1.  Rechnungen müssen unsere Bestellnummer, das Bestelldatum, das Lieferdatum 
und die Artikelnummer enthalten.

2.  Soweit nicht ausdrücklich ein anderes Zahlungsziel vereinbart wird, erfolgt 
die Zahlung wie folgt: Rechnungen, 14 Tage nach Erhalt der Lieferung, je-
weils unter Abzug von 3 % Skonto. Etwaige weitergehende Vereinbarungen 
über Skonti, Boni usw. bleiben hiervon unberührt. Bei vorzeitiger Lieferung 
bleibt der Zeitraum zwischen dieser und dem vereinbarten oder von uns an-
gegebenen Lieferzeitpunkt unberücksichtigt. Soweit im Einzelfall längere Zah-
lungsfristen vereinbart worden sind, gehen diese vorstehender Regelung vor.

3.  Bei Zahlung des Rechnungsbetrages vor Eingang der Ware erfolgt die Zah-
lung unter dem Vorbehalt des Wareneingangs; das Recht zur Mängelrüge 
wird durch eine vorzeitige Zahlung nicht berührt.

VII.  Mängelrügen, Haftung für Sach- u. Rechtsmängel sowie  
sonstige Pflichtverletzungen, Haftungsfristen

1.  Zu einer eingehenden Wareneingangskontrolle sind wir nicht verpflichtet; 
wir prüfen stichprobenartig und auf offensichtliche Mängel. Für Stückzahlen, 
Maße und Gewichte sind die von uns ermittelten Werte maßgebend.

2.  Mängelrügen gelten als rechtzeitig erfolgt, wenn offensichtlich (offene) 
Mängel spätestens binnen fünf Arbeitstagen nach Eingang der Ware dem 
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Lieferanten angezeigt werden. Bei der Untersuchung im Rahmen des ord-
nungsgemäßen Geschäftsganges nicht erkennbare (verdeckte) Mängel kön-
nen von uns auch später gerügt werden und zwar binnen fünf Arbeitstagen 
nach Entdeckung und Feststellung dieser Mängel.

3.  Der Lieferant ist verpflichtet, uns den Besitz und das Eigentum an der Ware 
frei von Sach- u. Rechtsmängeln zu verschaffen. Ein Sachmangel liegt insbe-
sondere dann vor, wenn die Ware bei Gefahrübergang nicht die vereinbarte 
Beschaffenheit hat und / oder sich nicht für die nach dem Vertrag vorausge-
setzte Verwendung eignet und / oder nicht für die übliche Dauer die Beschaf-
fenheit und / oder Verwendbarkeit behält.

4. Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet 
der Verkäufer die Bereitstellung und Aktualisierung der digitalen Inhalte jeden-
falls insoweit, als sich dies aus einer Beschaffenheitsvereinbarung oder sonsti-
gen Produktbeschreibungen des Herstellers oder in seinem Auftrag, insbes. im 
Internet, in der Werbung oder auf dem Warenetikett, ergibt. 

5.  Im Falle von Sach- u. Rechtsmängeln sowie sonstigen Pflichtverletzungen rich-
ten sich unsere Ansprüche und Rechte nach dem Deutschen BGB. Zusätzlich 
zu den gesetzlichen Rechten wird folgendes vereinbart:

 Kommt der Lieferant seiner Nacherfüllungsverpflichtung nicht innerhalb einer 
von uns gesetzten angemessenen Frist nach, können wir die Nachbesserung 
auf Kosten des Lieferanten selbst vornehmen oder durch einen Dritten ausfüh-
ren lassen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht verwei-
gert. § 323 Abs. 2 BGB findet entsprechende Anwendung; der Bestimmung 
einer Frist bedarf es auch dann nicht, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen 
oder uns unzumutbar ist. Sind im Fall der Nacherfüllung Arbeiten (z. B. Aus-
sortierung, Nachbesserungen) an dem Ort oder in dem Werk erforderlich, an 
dem bzw. an das die Ware bestimmungsgemäß gelangt, so ist der Lieferant 
verpflichtet, dort die Nacherfüllung auf seine Kosten vorzunehmen oder zu 
veranlassen. Zur Vermeidung von Bandstillständen hat dies unverzüglich zu 
geschehen, ohne dass es neben der Mitteilung noch einer besonderen Fristset-
zung bedarf. Andernfalls sind wir und/oder die Betroffenen in der Lieferket-
te berechtigt, diese Arbeiten auf Kosten des Lieferanten durchzuführen oder 
durchführen zu lassen.

5.  Unsere Ansprüche aus Sach- u. Rechtsmängeln und sonstigen Pflichtverletzun-
gen des Lieferanten verjähren vorbehaltlich längerer gesetzlicher oder im Ein-
zelfall vereinbarter Fristen sowie vorbehaltlich der Regelungen in Ziff. 6 und 
7 frühestens in 3 Jahren ab Ablieferung an uns. Die Frist verlängert sich um 
die Zeiträume, während derer die Verjährung gehemmt ist.

6.  Werden wir wegen Mängeln der Sache oder sonstigen Pflichtverletzungen, 
die in der Sphäre des Lieferanten begründet sind, in Anspruch genommen, hat 
uns der Lieferant von allen Ansprüchen unserer Vertragspartner freizustellen; 
im Falle von Ansprüchen auf Schadensersatz jedoch nur, soweit der Lieferant 
den Mangel der Sache oder die sonstige Pflichtverletzung zu vertreten hat. 
Unsere Ansprüche auf Schadensersatz und Freistellung von allen Schäden 
und Aufwendungen gehen über die in Ziff. 5 geregelten Haftungs- u. Verjäh-
rungsfristen hinaus, jedoch höchstens bis zu 10 Jahren ab dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn, solange wir für die vom Lieferanten bezogenen Waren 
sowie hieraus resultierenden Schäden und Aufwendungen aus im Verantwor-
tungsbereich des Lieferanten liegenden Gründen einzustehen haben. Ansprü-
che aus Pflichtverletzungen des Lieferanten, die wir innerhalb der Haftungs- u. 
Verjährungsfrist rügen, verjähren frühestens 3 Monate nach der Rüge.

7.  Weitergehende Ansprüche und längere Verjährungsfristen nach dem Prod-
HaftG, aus unerlaubter Handlung, aus arglistigem Verhalten und aus einer 
Garantie bleiben unberührt. Der Lieferant verpflichtet sich, alle Konstruktions- 
u. Produktionsunterlagen bezüglich der gelieferten Waren 11 Jahre aufzube-
wahren und im Falle unserer Inanspruchnahme aus einer Produkthaftung uns 
jederzeit zur Verfügung zu stellen.

VIII. Lieferantenregress

1.  Unsere gesetzlich bestimmten Aufwendungs- und Regressansprüche inner-
halb einer Lieferkette (Lieferantenregress gem. §§  478, 445a, 445b bzw 
§§ 445c, 327 Abs. 5, 327u BGB) stehen uns neben den Mängelansprüchen 
uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere berechtigt, genau die Art der 
Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Verkäufer zu ver-
langen, die wir unserem Abnehmer im Einzelfall schulden; bei Waren mit 
digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten gilt dies auch im Hin-
blick auf die Bereitstellung erforderlicher Aktualisierungen. Unser gesetzliches 
Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt.

2.  Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelanspruch 
(einschließlich Aufwendungsersatz gem. §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2, 3, 6 
S. 2, 475 Abs. 4 BGB) anerkennen oder erfüllen, werden wir den Verkäufer 
benachrichtigen und unter kurzer Darlegung des Sachverhalts um schriftliche 
Stellungnahme bitten. Erfolgt  eine substantiierte  Stellungnahme nicht inner-
halb angemessener Frist und wird auch keine einvernehmliche Lösung herbei-
geführt, so gilt der von uns tatsächlich gewährte Mangelanspruch als unserem 
Abnehmer geschuldet. Dem Verkäufer obliegt in diesem Fall der Gegenbe-
weis. 

3.  Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die man-
gelhafte Ware durch uns, unseren Abnehmer oder einen Dritten, zB durch 
Einbau, Anbringung oder Installation, mit einem anderen Produkt verbunden 
oder in sonstiger Weise weiterverarbeitet wurde.

IX. Schutzrechte Dritter

Der Lieferant steht nach Maßgabe dieser Regelung dafür ein, dass durch von ihm 
gelieferte Produkte keine Schutzrechte Dritter in Ländern der Europäischen Union 
oder anderen Ländern, in denen er die Produkte herstellt oder herstellen lässt, 
verletzt werden. Er ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, die 
Dritte gegen uns wegen einer solchen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten 
erheben, und uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser 
Inanspruchnahme zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant nachweist, 
dass er die Schutzrechtsverletzung weder zu vertreten hat noch bei Anwendung 
kaufmännischer Sorgfalt zum Zeitpunkt der Lieferung hätte kennen müssen. Un-
sere weitergehenden gesetzlichen Ansprüche wegen Rechtsmängeln der an uns 
gelieferten Produkte bleiben unberührt.

X. Geheimhaltung, Zeichnungen, Modelle, Werkzeuge

1.  Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmänni-
schen und technischen Einzelheiten, die ihnen im Rahmen der Geschäftsbe-
ziehungen bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.

2.  Zeichnungen, Modelle, Werkzeuge, Schablonen, Muster und sonstige Unter-
lagen, die wir zur Durchführung von Aufträgen dem Lieferanten zur Verfügung 
stellen, sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur zur Erledigung unserer 
Aufträge verwendet, nicht vervielfältigt und Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. Diese Gegenstände bleiben unser Eigentum. Die hiernach hergestell-
ten Waren dürfen weder in rohem Zustand noch als Halb- o. Fertigfabrikate 
an Dritte übergeben werden; das gleiche gilt für Teile, die der Lieferant nach 
unseren Angaben entwickelt hat.

3.  Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten.
4.  Fertigt der Lieferant Modelle, Werkzeuge oder Zeichnungen, die zur Abwick-

lung des Auftrags benötigt werden, so sind diese in gleicher Weise vertraulich 
zu behandeln. Es wird vereinbart, dass diese Gegenstände in unser Eigentum 
übergehen, sobald wir die vereinbarte Vergütung gezahlt haben, bzw. in 
unser Miteigentum übergehen, sobald wir eine Anzahlung geleistet haben, 



und zwar im Verhältnis der vereinbarten Vergütung zu der Anzahlung. Der 
Lieferant verwahrt diese Gegenstände unentgeltlich für uns. Wir sind zur In-
besitznahme berechtigt, wenn dem Lieferanten Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men drohen oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen 
beantragt wird. Nach Erledigung des Auftrags sind uns diese Gegenstände 
zu übergeben.

XI. Abtretung, Eigentumsvorbehalt

1.  Rechte und Pflichten aus unseren Bestellungen dürfen an Dritte nicht abgetre-
ten oder weitergegeben werden. Mit Ausnahme bei verlängertem Eigentums-
vorbehalt ist der Lieferant nicht berechtigt, Forderungen gegen uns an Dritte 
abzutreten.

2.  Dem Lieferanten bleibt das Eigentum an den Liefergegenständen vorbehal-
ten, bis seine sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns 
beglichen sind. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als 
Sicherheit für die Saldoforderung. Wir sind berechtigt, die Liefergegenstände 
im ordentlichen Geschäftsgang zu verarbeiten und weiterzuverkaufen. Als 
weiterverkauft gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung 
von Werk- und Werklieferungsverträgen. Zur Sicherungsübereignung oder 
Verpfändung der Vorbehaltsware sind wir nicht berechtigt. Bei Verarbeitung, 
Verbindung und Vermischung von Vorbehaltsware mit anderen Waren steht 
dem Lieferanten Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rech-
nungswerts der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwende-
ten Waren. Wir treten bereits jetzt dem Lieferanten alle Forderungen aus dem 
Weiterverkauf bzw. der Weiterlieferung ab, und zwar anteilig auch insoweit, 
als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt worden ist und der Liefe-
rant Miteigentum verlangt hat.

 Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren weiter veräußert, 
so treten wir die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des 
Rechnungswerts der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren 
hiermit an den Lieferanten ab. Der Lieferant verpflichtet sich, die ihm zustehen-
den Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forde-
rungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 10 % übersteigt.

XII. REACH-Verordnung, Vorprodukte, soziale Verantwortung,  
Einhaltung von Gesetzen

1.  Der Lieferant verpflichtet sich, die REACH-Verordnung (Registration, Evaluati-
on and Authorization of Chemicals / Registrierung, Bewertung, Zulassung/
Beschränkung von Chemikalien) einzuhalten und zu beachten. Der Lieferant 
wird uns alle notwendigen Informationen bezüglich der Vertragsprodukte 
rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

2. Der Lieferant hat ausschließlich solche Produkte, Verpackungen und / oder 
Verfahren einzusetzen, die hinsichtlich Herstellung, Betrieb und Entsorgung 
den geltenden Umweltschutzvorschriften entsprechen.

 Der Lieferant stellt durch geeignete Maßnahmen sicher und garantiert, dass 

keine kontaminierten oder nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden 
Stähle, NE-Produkte, Vorprodukte sowie Stahlprodukte verwendet werden.

 Der Lieferant stellt durch geeignete Überwachungsmaßnahmen sicher und 
versichert und garantiert gegenüber uns, dass von ihm keine sog. „conflict 
minerals“ gemäß dem Recht der USA (Section 1502 des Dodd-Frank-Act) im 
Rahmen von Lieferungen an und für uns verwendet werden. 

3. Der Lieferant stellt sicher, dass die Arbeitsumgebung für seine Mitarbeiter / 
-innen sicher und gesund ist und die Menschenrechte eingehalten werden. 
Der Lieferant sichert zu, dass weder er selbst noch ein mit ihm verbundenes 
Unternehmen Geschäftspraktiken durchführt, die gegen die Vorschriften der 
Kinderrechtskommission verstoßen.

 Der Lieferant ist verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis die 
jeweils für ihn maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Dies 
betrifft insbesondere Antikorruptions- und Geldwäschegesetze sowie kartell-
rechtliche, arbeits- und umweltschutzrechtliche Vorschriften.

 Der Lieferant wird sicherstellen, dass die von ihm gelieferten Produkte allen 
maßgeblichen Anforderungen an das Inverkehrbringen in der Europäischen 
Union und im Europäischen Wirtschaftsraum genügen. Er hat uns die Konfor-
mität auf Verlangen durch Vorlage geeigneter Dokumente nachzuweisen.

 Der Lieferant wird zumutbare Anstrengungen unternehmen, um die Einhaltung 
der vorstehenden, den Lieferanten treffenden Verpflichtungen in diesem Ab-
schnitt XI. durch seine Unterlieferanten sicherzustellen.

XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort ist der Ort unseres Firmensitzes.
2.  Bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen sind sämtliche Streitigkeiten von 
dem für unseren Firmensitz zuständigen Gerichten zu entscheiden. Wir sind 
berechtigt, auch vor den Gerichten am Sitz unseres jeweiligen Vertragspart-
ners zu klagen.

3.  Für alle Bestellungen, Lieferungen und Leistungen gilt Deutsches Recht mit Aus-
nahme des UN-Kaufrechts. Die Vertragssprache ist deutsch. Sollten sich die 
Vertragspartner daneben einer anderen Sprache bedienen, hat der deutsche 
Wortlaut den Vorrang.

XIV. Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieser Bedingungen und / oder der getroffenen weiteren 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit 
des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die 
unwirksamen Bedingungen durch eine ihnen im wirtschaftlichen Erfolg gleichkom-
mende Regelung zu ersetzen.

ABA BEUL GmbH, Attendorn 
Attendorn, Januar 2024


